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Die Multis als soziale und
ökologische Avantgarde?

Der Global Compact der Uno ver-
pflichtet die unterzeichnenden Unter-
nehmen, in ihrem Einflussbereich die
Menschenrechte, die Grundrechte der
ArbeiterInnen und einige Prinzipien der
nachhaltigen Entwicklung umzusetzen
sowie eine „angemessene öffentliche
Politik“ in diesen Bereichen zu unter-
stützen.1  Der Compact schreibt jedoch
nicht vor, welche konkreten Verpflichtun-
gen sich daraus ergeben, und hat keine
Organe, welche überprüfen könnten, wie
die Unternehmen ihn umsetzen. Statt-
dessen bezeichnet die Uno den Global
Compact ziemlich wolkig als „wertge-
stützte Plattform mit dem Ziel, institutio-
nelles Lernen zu fördern. Er benutzt die
Macht von Transparenz und Dialog, um
gute Taten (good practices), die auf uni-
versellen Prinzipien beruhen, zu identifi-
zieren und zu verbreiten“.

Uno-Generalsekretär Kofi Annan hat-
te die Idee dazu im Januar 1999 am
Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos
lanciert. Mit tatkräftiger Unterstützung
der International Chamber of Commerce
(ICC) – die neben der amerikanischen
Regierung die wichtigste Lobby trans-
nationaler Unternehmen ist – konnte der
Compact im Sommer 2000 gegründet
werden. Bisher haben 601 Konzerne und
18 internationale Wirtschaftsverbände
den Compact unterzeichnet (Stand Ende
Dezember 2002), sowie einige zivilge-

sellschaftliche Organisationen wie etwa
der WWF oder Amnesty International.2

Der Global Compact stiess von An-
fang an auf die Kritik vieler zivilgesell-
schaftlicher Organisationen. Sie sehen
die Gefahr, dass die Uno ihre Agenda
den Bedürfnissen transnationaler Kon-
zerne anpasst und durch symbolisch auf-
geladene „Partnerschaften“ à la Global
Compact nicht mehr in der Lage sei, das
Wirken der Multis im öffentlichen Inte-
resse zu hinterfragen. Eigentlich, finden
diese Kritiker, wäre es die Aufgabe der
Uno, dem Handeln der Multis verbindli-
che Leitplanken zu setzen.3

Der Global Compact als neuer
Gesellschaftsvertrag „light“
Die Globalisierung sei „fragil“, be-

gründete Kofi Annan 1999 seinen Vor-
schlag: Zwischen Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik herrsche ein grosses
Ungleichgewicht, das auf die Länge nicht
aufrechterhalten werden könne. Die in-
dustrialisierten Länder hätten solche
Spannungen zuletzt während der Welt-
wirtschaftskrise der dreissiger Jahre er-
fahren und nach 1945 durch „soziale Si-
cherheitsnetze“, Massnahmen gegen
„wirtschaftliche Unbeständigkeit“ und
die Kompensation der „Opfer von Markt-
versagen“ korrigiert. Heute gelte es, ein
ähnliches Übereinkommen (engl. com-
pact) auf globaler Ebene anzustreben,

Diskussionsbeitrag zum Global Compact der UNO

Seit Jahren lobbyieren Multis dafür, dass die Rechte von Auslandinvestoren ver-
bindlich geregelt werden – die WTO-Ministerkonferenz vom September 2003 soll
hier den Durchbruch bringen. Eine verbindliche Regelung ihrer gesellschaftlichen
Pflichten, wie sie soziale Bewegungen fordern, weisen sie hingegen empört zurück.
Stattdessen plädieren sie für freiwillige „Selbstregulierung“. Deren prominenteste
Grossbaustelle ist der Global Compact der Uno.
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tisiert. Multis nützen, seit es sie gibt, die
unterschiedlichen Standards zwischen
ärmeren und reicheren Ländern ökono-
misch aus, widersetzen sich da und dort
ihrer Verbesserung und neigen dazu,
sich auch mit den scheusslichsten Regi-
men zu arrangieren. Was zum Beispiel
die Kernarbeitsrechte betrifft, hintertrei-
ben nicht nur Staaten, welche die ent-
sprechenden Konventionen unterzeich-
net haben, ihre Umsetzung. In einigen
Ländern haben sich Multis dagegen ge-
wehrt, dass die Regierungen – dem
Völkerrecht entsprechend – Kernarbeits-
rechte garantieren, und damit gedroht,
ihre Investitionen abzuziehen und in
Länder mit „flexibleren“ Arbeitsmärkten

um die „neue globale Wirtschaft zu un-
termauern“. „Wenn wir ein solches Über-
einkommen erzielten, würden wir eine
Ära globaler Prosperität begründen“, die
der goldenen Nachkriegszeit der indu-
strialisierten Länder vergleichbar wäre.4

Viele Kritiker der Globalisierung wür-
den ein solch „globales Übereinkom-
men“ begrüssen. Kofi Annans Worte
könnten als Plädoyer für eine Art interna-
tionaler keynesianischer Konjunktur-
steuerung und universellen Wohlfahrts-
staats aufgefasst werden, was etwa
Susan George als Ziel der Globalisie-
rungskritikerInnen bezeichnet.5  Das
wäre starke Medizin. Der konkrete Glo-
bal Compact ist demgegenüber nur ein
Placebo. Die freiwillige Verpflichtung
transnationaler Unternehmen auf ein
paar allgemeine Prinzipien dürfte die
Ungleichgewichte der Globalisierung,
die Kofi Annan diagnostizierte, kaum be-
heben und kommt nicht annähernd an
die wirtschaftlichen und sozialen Kom-
promisse der Nachkriegszeit heran.

Der Primat der Menschenrechte
wäre richtig...
In einem hat Kofi Annan allerdings

Recht: Wären die Menschenrechtskon-
ventionen, die Kernarbeitsrechte und ei-
nige Grundsätze nachhaltiger Entwick-
lung in den meisten Ländern umgesetzt,
sähe die Welt ziemlich anders aus. Dem
ist bekanntlich nicht der Fall. Politische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse auf nationaler
und globaler Ebene stehen, wenn auch
in sehr unterschiedlichem Ausmass, ei-
ner idealen Welt erfüllter Menschenrech-
te und nachhaltiger Entwicklung entge-
gen. Zu ihrer Durchsetzung braucht es
langwierige Emanzipationsprozesse in
den einzelnen Ländern und in den inter-
nationalen Verhältnissen – es sei etwa
an die nicht einmal 50 Jahre zurücklie-
gende Befreiung der ehemaligen Koloni-
en erinnert –, die durch kein „Diktat“
von aussen ersetzt werden können. Die
Uno, staatliche und nichtstaatliche Ak-
teure können positiv darauf einwirken.
Ebenso oft haben sie aber solche Eman-
zipationsprozesse negativ beeinflusst.

In diesem Zusammenhang wird seit
mindestens dreissig Jahren die Rolle
multinationaler Unternehmen problema-

 1  s. die neun Prinzipien in

www.unglobalcompact.org

 2 s. www.unglobalcompact.org

 3 Im Januar 2000 lancierten deshalb

einige Dutzend NGOs den „Citizen

Compact on the United Nations

and Corporations“, welcher die

Prinzipien formulierte, wie die Uno

mit Konzernen umgehen soll. Sie-

he den Wortlaut unter

www.corpwatch.org/campaigns/

PRT.jsp?articleid=992

 4 Kofi Annan: „A Compact for the

New Century“, 31.1.1999, in

www.un.org/partners/business/

davos

 5 Susan George: The Global Citizens

Movement: A New Actor for a New

Politics. Rede an der Conference

on Reshaping Globalization, Buda-

pest, 18.10.2001. S. 7.

(www.tni.org/george/talks/buda-

pest). Kofi Annans Charak-

terisierung des Nachkriegskompro-

misses ist in modischem Vokabu-

lar gehalten, bezieht sich aber auf

die Errichtung des Sozialstaats,

Die Schweiz und der Global
Compact

Die Economiesuisse findet den
Global Compact gut. Sie begrün-
dete unter anderem damit ihr Ja
zum Uno-Beitritt. Der Compact be-
weise, dass die Uno ihr früheres
feindseliges Verhalten gegenüber
Multis aufgegeben habe und heute
eine konstruktive Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft suche. In der
Bundesverwaltung kümmern sich
gleich zwei Abteilungen um den
Global Compact: Im Seco der Leis-
tungsbereich „Entwicklung und
Transition“ und im EDA die Poli-
tische Abteilung IV, welche u.a. für
Menschenrechte zuständig ist. Der
Bundesrat stellt zudem dem Büro
des Compacts für zwei Jahre eine
von der Deza finanzierte Person zur
Verfügung und nennt dieses Enga-
gement einen Schwerpunkt seiner
Uno-Politik. Bisher sind auf der
Uno-Website ABB, Novartis, Nestlé,
Triumph, Credit Suisse, UBS, Via-
nova, Serono und STM Microelec-
tronics als Compact-Mitglieder auf-
geführt (Stand Ende Dezember
2002). Ende Oktober 2002 ver-
suchte eine Konferenz in Genf unter
der Schirmherrschaft des Seco,
weitere Schweizer Unternehmen für
die Unterzeichnung des Compacts
zu gewinnen.
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eine Konjunktursteuerung mit dem

Ziel, den Boom-Bust-Zyklus auszu-

gleichen und Vollbeschäftigung zu

erhalten, sowie schliesslich auf

Strukturumbau- und regionale Ent-

wicklungshilfen, lauter politische

Instrumente, die die USA ansatz-

weise und Europa inkl. England re-

lativ umfangreich nach 1945 ent-

wickelt und anfangs der achtziger

Jahre wieder abgebaut oder – die

USA (ausgenommen die Kon-

junktursteuerung) und England –

weitgehend zerstört haben.

6 Zit. in: Joseph Kahn, Multinatio-

nals Sign U.N. Pact on Rights and

Environment. ECA-Watch-Newslet-

ter vom 27.7.2000

7 „The Business of Building a Better

World”. Aus der 4-seitigen Beilage

der ICC über den Global Compact

in der International Herald Tribune

vom 25.1.2001

8 Frances Cairncross: „Moral Maze”.

In: Tomorrow, Juli/August 2000.

Tomorrow ist ein Business-Maga-

zin für nachhaltige Entwicklung.

wie etwa Vietnam oder China zu ver-
schieben. Soziale Protestbewegungen
verlangen deshalb seit Jahren, die Multis
durch völkerrechtliche Konventionen
mindestens auf die Einhaltung der Men-
schenrechte, die Respektierung der
Kernarbeitsrechte und die höheren öko-
logischen Standards zu verpflichten, die
in den reichen Industrieländern gelten.

Multis verteidigen sich gegen die Vor-
würfe oft damit, dass sie sich an die Ge-
setze und Sitten der jeweiligen Länder
halten müssten und für deren Entwick-
lung nicht zuständig seien. Die Durchset-
zung der Menschenrechte etc. sei Aufga-
be der Politik und nicht der Wirtschaft,
geschweige denn der ausländischen Un-
ternehmen. Ihre Kritiker folgen ihrem Ar-
gument insofern, als sie die Uno bzw. die
Mitglieder der Uno auffordern, die Ge-
setzeslage für das Handeln der Unter-
nehmen zu ändern und verbindliches in-
ternationales Recht zu schaffen, welches
ungenügendes nationales Recht (und
mangelnde Rechtdurchsetzung) kom-
pensieren kann.

…aber: The business of business
is profit
Kofi Annan stellt diese Argumentati-

on auf den Kopf. An der Gründungsfeier
des Global Compacts im Sommer 2000
sagte er: „Unternehmen sollten nicht
warten, dass die Regierungen Gesetze
erlassen, bevor sie einen anständigen
Lohn bezahlen oder bereit sind, die Um-
welt nicht zu verschmutzen... Wenn Un-
ternehmen mit beispielhaften Taten
vorangehen, werden die Regierungen
vielleicht aufwachen und diese Prakti-
ken gesetzlich formalisieren.“6 Annan
zufolge ist es also nicht die Politik, wel-
che die Multis zur Beachtung von Grund-
rechten verpflichten soll, sondern es
sind die Multis, welche durch ihr freiwil-
liges Vorangehen schliesslich die Politik
zum Handeln, also zum Legiferieren brin-
gen werden.

Natürlich freuten sich die Wirt-
schaftsführer, dass sie Kofi Annan aus
der Ecke der „Angeschuldigten“ heraus-
holte und rhetorisch zur Avantgarde so-
zial und ökologisch fortschrittlicher Ver-
änderungen stempelte. Allerdings hat-
ten sie keine Lust, mit dem Global Com-
pact eine Art globaler Alleinverantwor-

tung für die Durchsetzung der Grundprin-
zipien der Uno zugewiesen zu erhalten.
Die International Chamber of Commerce
(ICC) stellte deshalb in den Verhandlun-
gen mit dem Uno-Generalsekretariat
klar, dass „Unternehmen ausserhalb ih-
res Tätigkeitsgebiets keine Verantwor-
tungen übernehmen können, die eigent-
lich in die Zuständigkeit der Regierungen
fallen.“7

Die harte angelsächsische Linie der
reinen Freimarkt-Lehre formulierte es
noch deutlicher. „The business of busi-
ness is profit, not ethics”, kommentierte
der Management-Editor des Economist
die Global Compact-Pläne. Heutzutage
würden Unternehmensführer aufgefor-
dert, „verantwortlich zu handeln” und
sich über Menschenrechte und derglei-
chen Sorgen zu machen. „Dabei sollten
Unternehmen ein bisschen Unverant-
wortlichkeit zeigen“ und sich fragen, „ob
es wirklich an der Wirtschaft sei, in die-
sen Problemen die Führung zu überneh-
men – oder ob Ethik etwas für Individuen
und nicht Unternehmen sei.“ Manchmal
stünden gute Taten von Unternehmen
den Interessen der Shareholder entge-
gen. „Das ist der Moment, wo Unterneh-
men unverantwortlich sein“ bzw. klar-
stellen müssten, dass sie hauptsächlich
den Shareholdern verpflichtet seien. Es
liege nicht an ihnen, die Initiative „zum
Schutz der Umwelt in Südamerika, zur
Ausrottung der Korruption in Afrika oder
zur Beendigung der Menschenrechts-
missbräuche in China“ zu ergreifen.
„Wenn die Leute wollen, dass Unterneh-
men solches tun, dann sollen sie für Re-
gulierung votieren und nicht die Regie-
rungen von der Verantwortung ent-
binden.“8

Der Globalisierung ein „menschli-
ches Antlitz“ verpassen
Der springende Punkt ist natürlich,

dass sich die Interessenvertreter der
Wirtschaft mit Händen und Füssen gegen
solche Regulierungen stemmen. Und ob-
wohl ihnen Kofi Annan den Global Com-
pact als das Gegenteil von politischer
Regulierung präsentierte, drehten sich
die Verhandlungen darum, jede Möglich-
keit von Regulierung durch die Hintertür
auszuschliessen. ICC-Präsident Adnan
Kassar: „Es darf keine Forderungen ge-
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ben, den Global Compact mit verbindli-
chen Regeln zu belasten. Wir würden uns
jeder Tendenz in diese Richtung wider-
setzen.“9 Um dies auch anderweitig ab-
zustützen, forderte der ICC den G-8-Gip-
fel vom Juli 2000 auf, alle Begehren,
multinationale Firmen auf international
verbindliche Regeln zu verpflichten, zu-

rückzuweisen.10  Und schliesslich ver-
langte der ICC, die Uno müsse am Millen-
niumsgipfel vom Herbst 2000 festhal-
ten, dass sie „in der Unterstützung eines
regel-gestützten offenen internationalen
Handels- und Investitionssystems die
Führung“ übernehme „und alle Formen
des Protektionismus“ zurückweise.11

Der Global Compact hinkt den besseren Codes of Conduct hinterher

Unter dem Druck sozialer Protestbewegungen und von NGO-Kampagnen sind
viele freiwillige Abkommen (codes of conduct) entstanden, mit welchen sich
einzelne Unternehmen oder ganze Gruppen und Branchen auf soziale und öko-
logische Verhaltensweisen und Ziele verpflichteten. Die bedeutungsvolleren
Abkommen gehen in Sachen Umsetzung und Kontrolle über den Global Compact
hinaus. Der grosse Rest bleibt ähnlich vage. Dass sich der Global Compact am
tiefsten und nicht am fortgeschrittensten Niveau solch freiwilliger Verpflichtun-
gen orientiert, spricht nicht für ihn und desavouiert die Uno.
Damit ein Code Wirkung entfaltet, verlangen NGOs und Gewerkschaften in der
Regel eine Reihe von Massnahmen. Der Code soll in das Unternehmensleitbild
und die Managementstruktur integriert und die ArbeiterInnen über den Code in
einer Sprache, die sie verstehen, informiert und über ihre Rechte geschult wer-
den. Lieferanten sollten in den Code einbezogen und vertraglich zu seiner Be-
achtung verpflichtet werden. Dementsprechend müssten Anforderungen an die
Lieferanten (in Sachen Bestellungsumfang oder Lieferzeit) angepasst werden.
Die meisten Codes enthalten heute allerdings keine klaren Umsetzungsvor-
schriften.
Die andere wichtige Anforderung betrifft die Kontrolle. Eine solche Kontrolle
muss zuallererst in einem kontinuierlichen Prozess intern erfolgen – Novartis
tut dies zum Beispiel, indem der Global Compact in die Bewertung der Füh-
rungsleistung des Kaders einbezogen wird. Umstritten sind hingegen bei allen
Codes externe Kontrollen. Diese könnten durch Gewerkschaften oder lokal
verankerte NGOs durchgeführt werden und sollten auch unangekündigte In-
spektionsbesuche in den Betrieben umfassen. Zentral wäre aber vor allem die
Einrichtung eines Beschwerdesystems, mit dem Belegschaftsangehörige Ver-
stösse melden können, ohne Repressalien zu gewärtigen.
Die meisten Codes kennen aber kein externes Monitoring, weil die Firmen dage-
gen sind. Das hat dem Verdacht, der Abschluss eines Codes erfolge vor allem zur
Pflege des Images und nicht zur Verbesserung der Verhältnisse, immer wieder
Nahrung gegeben. Einige grosse Unternehmen haben sich deshalb auf erste ex-
terne Kontrollmechanismen eingelassen. Die wachsende Zahl von Akkreditie-
rungs- und Aufsichtsorganen über Codes of Conduct weist auf Verbesserungen
in diesem Gebiet hin.
Wichtige Fragen bleiben allerdings offen: zum Beispiel, welche Informationen
öffentlich zugänglich sind. Monitoring-Berichte, auch externer Instanzen, blei-
ben üblicherweise vertraulich – das fördert jedoch kaum das Vertrauen in die
Verbindlichkeit freiwilliger Verpflichtungen. Ebenso offen ist die Frage, welche
Sanktionen die Nichtbeachtung eines Codes nach sich ziehen soll. Die Un-
ternehmen argumentieren gerne damit, die wirksamste Sanktion sei eine nega-
tive Öffentlichkeit, weshalb sie es sich gar nicht leisten könnten, gegen freiwilli-
ge Verpflichtungen zu verstossen. Gleichzeitig lehnen jedoch die meisten eine
externe Kontrolle ab und halten die Ergebnisse des internen Monitorings, sofern
überhaupt vorhanden, geheim – sie unternehmen mit anderen Worten sehr viel,
damit gar keine negative Öffentlichkeit entstehen kann.12
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Nun hatte Kofi Annan den Global
Compact genau aus der Sorge heraus
präsentiert, dass der Protest gegen die
deregulierten, von „staatlichen Zwängen
befreiten“ Weltmärkte Überhand neh-
men könnte. „Wenn wir nicht handeln“,
rief er dem WEF 1999 zu, „könnte dies
den offenen Weltmarkt und besonders
das multilaterale Handelsregime gefähr-
den.“13  Der Global Compact gehört somit
zu den politischen Massnahmen, welche
Weltbank, IWF, WTO und viele westliche
Regierungen seit einigen Jahren gegen
die anwachsende Globalisierungskritik
betreiben. Sie sollen zu einer „Globali-
sierung mit menschlichem Antlitz“ füh-
ren, gehen aber kaum über einen rhetori-
schen Aktivismus zugunsten der Armen
und der Umwelt hinaus. Die Politik der
permanenten Deregulierung , welche seit
zwanzig Jahren die „unmenschlichen“
Aspekte der Globalisierung produziert,
wird nach wie vor mit dogmatischem Stu-
por als Königsweg zu einer künftigen Ära
beispielloser Prosperität beschworen –
wenn auch erst in zehn, fünfzig oder tau-
send Jahren.

Wenn Unternehmen Politik
ersetzen
Für die einzelne Unternehmung kann

die Unterzeichnung des Global Com-
pacts interessante Konsequenzen ha-
ben, wie ein Text der Novartis zeigt, den
Klaus Leisinger verfasst hat.14  So wie vie-
le Unternehmen in den vergangenen 15
Jahren ein Ökomanagement eingeführt
und innerhalb der gegebenen Preissi-
gnale ihre Energie- und Stoffflüsse opti-
miert haben, sagt Leisinger, müssten
jetzt die Global Compact-Firmen die neu-
en Verpflichtungen im Bereich der Men-
schen- und Kernarbeitsrechte umsetzen.
Dazu müssen sie operationalisiert und
zur Aufgabe der Führung erklärt werden
und in die Bewertung der Management-
Performance einfliessen.

Viele Unternehmen würden jetzt
wahrnehmen, dass sie in Sachen Men-
schenrechten vor allem durch die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte in die Pflicht genommen würden.
So habe Novartis aus den sozialen Men-
schrechten abgeleitet, dass die Konzern-
löhne mindestens existenzdeckend sein
müssten, was in den eigenen Unterneh-

men glücklicherweise schon der Fall sei.
Das Problem seien hingegen die Unter-
lieferanten in den Entwicklungsländern,
für deren Handlungen der Global Com-
pact seine Unterzeichner ebenfalls ver-
antwortlich erklärt.

Leisinger erwähnt drei Punkte, die
zeigen, dass die Verschiebung politi-
scher Regulierungen in den freiwilligen
Verantwortungsbereich einzelner Unter-
nehmen für diese selber nicht unproble-
matisch ist. Auch wenn einzelne Unter-
nehmen den Global Compact sorgfältig
umsetzten, so Leisinger, könnten sie
nicht verhindern, dass die „schwarzen
Schafe“ durch „offensichtlichen Miss-
brauch“ die öffentliche Reputation multi-
nationaler Unternehmen nachhaltig
schwächten. Leisinger verlangt mehr
Druck aus der Wirtschaft auf die schwar-
zen Schafe. Nur können die Unterneh-
men selber keine Selbstregulierung zu-
stande bringen, die die gleiche Verbind-
lichkeit wie eine internationale politi-
sche Regulierung mit sich brächte.

Die Operationalisierung der Ver-
pflichtungen, die sich aus dem Global
Compact ergeben, setzt ein politisches
Know-how voraus, das Multis normaler-
weise nicht haben. Leisinger weist dar-
auf hin, dass dazu nicht nur neue interne
Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den müssen, sondern dass diese vor al-
lem nicht ausreichen. Eine rein interne
Interpretation dessen, was etwa die
Menschenrechte für Novartis bedeute-
ten, genüge dem universellen Anspruch
derselben kaum. Novartis sei deshalb
gezwungen, externe Experten und Stake-
holders beizuziehen und die Verpflich-
tungen im Dialog zu erarbeiten. Das ist
nichts anderes als normale Gesetzge-
bungsarbeit. Nur wird sie, da ja jede Fir-
ma diesen Prozess – im besten Fall – für
sich selber durchzieht, doch nicht die Le-
gitimation erreichen, die Leisinger
wünscht und die eine Konvention der
Uno über die Pflichten der Multis auto-
matisch mit sich brächte.

Schliesslich findet Leisinger eine „ex-
terne Verifikation“ der Compact-Anstren-
gungen der Novartis für zentral. Nur eine
solche bringe in den Augen der Öffent-
lichkeit Glaubwürdigkeit mit sich. Reine
PR-Übungen würden niemanden über-
zeugen und der Sache letztlich schaden.



dokument 1, November 2002 | 6

Allerdings wünschte man sich natürlich
externe Verifikateure, die den einzelnen
Missstand nicht aufbauschten und das
viele Gute übersähen. Offensichtlich
sind Revisionsfirmen als externe Verifi-
kateure im Gespräch. Leisinger weist
aber daraufhin, dass seit Enron diese
Branche wohl ein noch grösseres Image-
problem habe als die Multis im Allge-
meinen.

Eine institutionalisierte externe Über-
wachung des Global Compacts haben
die Gründungsfirmen und die ICC jedoch
strikt abgelehnt. Nur kritische NGOs hat-
ten verlangt, die Uno müsse ein Monito-
ring des Verhaltens der Compact-Firmen
einrichten. Die Uno stellte schliesslich
fest, sie habe „weder das Mandat, noch
die Kapazität, die Einhaltung des Com-
pacts zu verifizieren“.15

Dass Kofi Annan auch Gewerkschaf-
ten und NGOs zur Unterzeichnung des
Compacts einlud, schien allerdings an-
zudeuten, dass er sich der Monitoring-
Problematik bewusst war und zum Aus-
gleich zumindest so etwas wie einen
gleichgewichtigen Spitzendialog im
Compact installieren wollte. Auch die ICC
hat dies so verstanden und Gegensteuer
gegeben. ICC-Generalsekretärin Maria Li-
vanos Cattaui, eine Schweizerin, warnte,
„wenn Gewerkschaften und so genannte
zivilgesellschaftliche NGOs als volle
Partner im Global Compact angesehen
würden“, würde dies den Charakter des
Übereinkommens total verwässern. Die
Zusammenarbeit mit NGOs und Gewerk-
schaften sei für die einzelnen Firmen erst
auf „grass-roots“-Ebene interessant16  –
beispielsweise, könnte man mit Leisin-
ger sagen, als externe, kritische, aber
kontrollierbare Verifikateure. Es erstaunt
weiter nicht, dass sich Gewerkschaften
und NGOs, die den Global Compact un-
terzeichneten, in der Öffentlichkeit seit-
her nur noch skeptisch darüber geäus-
sert haben.

Informalisierung der Politik und
Privatisierung des Rechts
Sofern es geschichtsbewusste Multis

gäbe, müssten sie den Global Compact
als gelungene Revanche empfinden.
1974 hatte die Uno das Centre on Trans-
national Corporations (UNCTC) einge-
richtet, um das Treiben der Multis zu

überwachen und die Regierungen von
Entwicklungsländern zu beraten, wie sie
mit Multis umgehen sollten. Die UNCTC
hatte unter anderem den Auftrag, eine
internationale Konvention über Verhal-
ten und Pflichten der Multis auszuarbei-
ten. Diese galten damals den Entwick-
lungsländern als Instrumente einer in-
ternationalen Wirtschaftsordnung, wel-
che  einseitig die Industrieländer bevor-
zuge. Die Kontrolle der Multis und ihre
Einbindung in die nationalen Entwick-
lungsstrategien fassten die Repräsen-
tanten der armen Welt als notwendigen
Baustein zur Neuen Weltwirtschaftsord-
nung auf, welche sie in den siebziger
Jahren vehement verlangten und über
die Uno voranzubringen versuchten.

Die Schuldenkrise von 1982 erlaubte
den Industrieländern, die ganze Bewe-

Initiativen zur Regulierung der Multis � ein Überblick

· Friends of the Earth International brachte am Erdgipfel von Johan-
nesburg den Vorschlag ein, eine Konvention über Corporate Accoun-
tability mit minimalen sozialen und ökologischen Standards auszuar-
beiten. Die Forderung fand ihren Niederschlag im Paragraph 45ter der
Schlusserklärung, welche auch die Schweiz unterzeichnet hat.17

· Das International Forum on Globalization schlug vor, eine UN Orga-
nization for Corporate Accountability zu schaffen. Sie solle Informa-
tionen über Unternehmenstätigkeiten öffentlich machen, die juristi-
schen Verfahren oder Konsumentenboykotten als Basis dienen
könnten. Christian Aid schlug eine Global Regulation Authority vor,
welche Normen für Multis aufstellen, ihre Einhaltung überwachen und
Verstösse ahnden sollte. Andere Organisationen schlugen die Reakti-
vierung des United Nations Centre on Transnational Corporations
(UNCTC) vor.
· Die Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human
Rights hat eine Arbeitsgruppe über Multis gegründet, welche einen
Code of Conduct erwägt und eine Reihe von Menschenrechtsprin-
zipien und -verpflichtungen für Multis entworfen hat. Die Arbeitsgrup-
pe schlug auch die Bildung von Organen vor, welche bei der Umset-
zung dieser Prinzipien und der Überwachung ihrer Einhaltung
behilflich sein könnten.
· Es gibt Forderungen, bei der Menschenrechtskommission den Pos-
ten eines Sonderberichterstatters über Multis einzurichten oder be-
stehende Sonderberichterstatter auch mit der Bearbeitung der Multis
zu beauftragen. Ebenso wurde die Notwendigkeit diskutiert, interna-
tionale rechtliche Verpflichtungen im Gebiet der Menschenrechte auf
Multis auszudehnen und sie der Jurisdiktion des neugeschaffenen In-
ternational Criminal Court zu unterstellen.18
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gung für eine Neue Weltwirtschaftsord-
nung auszuhebeln. Sie setzten eine
gänzlich neue entwicklungsökonomi-
sche Richtung durch, in der die Investi-
tionen der Multis eine zentrale Rolle
spielten. Die Schliessung des UNCTC ge-
hörte fortan zu den Zielen der amerikani-
schen Uno-Politik, welche in den achtzi-
ger Jahren u.a. den Beitragsstreik
einführte, um die Uno-Mehrheit gefügig
zu machen. 1992 war es soweit: Boutros
Boutros Ghali redimensionierte das
UNCTC drastisch und integrierte es in die
UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development), wo es fortan
Entwicklungsländern behilflich sein soll,
Investitionen von Multis anzuziehen.

Das UNCTC hatte für den Erdgipfel
von Rio 1992 noch eine Reihe von
Umweltempfehlungen erarbeitet, welche
die Tätigkeiten von Multis betrafen. Sie
wurden jedoch den Delegierten nie ab-
gegeben und aus der Konferenz rausge-
halten. Stattdessen hatte Maurice
Strong, der Generalsekretär des Erdgip-
fels, mitgeholfen, den Business Council
for Sustainable Development (BCSD) ins
Leben zu rufen, um sich über den Beitrag
der Wirtschaft zur nachhaltigen Entwick-
lung beraten zu lassen. Es gelang dem
BCSD und der ICC, negative oder fordern-
de Erwähnungen der Multis aus den
Schlusserklärungen des Rio-Gipfels
weitgehend herauszuhalten und statt-
dessen die wichtige Funktion der
„Selbstregulierung“ der Wirtschaft her-
vorzuheben.

Der Global Compact kann als der krö-
nende Abschluss dieser Geschichte ver-
standen werden. Es passt dazu, dass die
Compact-Firmen und -Verbände als des-
sen erste Bewährungsprobe den Erdgip-
fel von Johannesburg 2002 betrachteten.
In Johannesburg setzten sich in ziemlich
umfassender Weise öffentlich-private
Partnerschaften für punktuelle Projekte
als Ersatz für inter-gouvernementale Be-
schlüsse und deren politische Umset-
zung auf nationaler Ebene durch.

Der Global Compact ist somit ein wei-
terer Schritt zur Informalisierung der Po-
litik und zur Privatisierung des Rechts –
Trends, die die Ära der neoliberalen Glo-
balisierung seit längerem kennzeichnen
und entsprechenden Widerstand hervor-
gerufen haben.

Die Haltung der Arbeitsgemein-
schaft zum Global Compact
Die Gewerkschaften und NGOs, die

den Global Compact mitunterzeichnet
haben, begründeten dies damit, es sei
besser, überhaupt irgend einen Schritt in
die richtige Richtung (nämlich die ver-
bindliche Regelung der gesellschaftli-
chen Pflichten von Multis) zu tun als gar
keinen. Damit es allerdings ein Schritt in
die richtige Richtung ist, müssten die
zivilgesellschaftlichen Organisationen,
die den Compact unterzeichnet haben,
alles unternehmen, um mit eigenen Mit-
teln die Einhaltung des Compacts zu
überwachen und Verstösse blosszustel-
len, was sie zu einem guten Teil überfor-
dern dürfte. Aber nur dann könnte der
Compact eine Dynamik erlangen, die
über die Intentionen der ICC – jede regu-
lierende „Einmischung“ in das Wirken
der Multis abzuwehren – hinausginge.
Sonst laufen sie Gefahr, als Feigenblatt
zu dienen. Dasselbe riskieren die Uno
und ihre Mitglieder.

Die Haltung der Arbeitsgemeinschaft
zum Global Compact muss von diesen Er-
wägungen ausgehen. Freiwillige Deklara-
tionen wie der Compact sind kein Ersatz
für eine verbindliche Regulierung der
Pflichten der Multis. Die Arbeit daran
sollte deshalb im Vordergrund stehen.
Sie wird Jahre dauern. Das Zustande-
kommen einer Konvention bedingt dar-
über hinaus einige Veränderungen im in-
ternationalen politischen Klima, die
heute möglich scheinen, aber nicht si-
cher sind. In der Zwischenzeit ist von den
Regierungen, die den Global Compact
heiss verteidigen, zu verlangen, dass sie
ihn den Anforderungen normaler Codes
of Conduct anpassen. Und schliesslich
ist es zu begrüssen, wenn einzelne Un-
ternehmen sich zur Verbesserung ihres
Verhaltens bemühen und aus den vagen
Empfehlungen des Compacts ein paar
Nägel mit Köpfen machen.

1. Freiwillige Vereinbarungen wie
der Global Compact sind kein Ersatz für
eine verbindliche internationale Regulie-
rung des Verhaltens transnationaler Kon-
zerne, welche diese juristisch verant-
wortlich, rechenschaftspflichtig und für
ihre Handlungen haftbar macht. Wir un-
terstützen deshalb alle Bestrebungen,
im Rahmen der Uno entsprechende Re-

15 John Ruggie, UN Assistant Secreta-

ry General, im San Francisco Chro-

nicle, 26.7.2000

16 Interview mit Maria Livanos Cat-

taui in International Herald Tribu-

ne, 25.2.2001

17 Para 45ter im „Draft Plan of Imple-

mentation” postuliert: „Actively

promote corporate responsibility

and accountability, based on the

Rio Principles, including through

the full development and effective

implementation of inter-govern-

mental agreements and measures,

international initiatives and pu-

blic-private partnerships, and ap-

propriate national regulations, and

support continuous improvement

on corporate practices in all coun-

tries.”

18 vgl. Peter Utting: The Global Com-

pact and Civil Society: Averting a

Collision Course. UNRISD-News,

No. 25, 2002
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gelungen und Konventionen voranzu-
bringen und begrüssen, dass eine solche
Stossrichtung erstmals, wenn auch äus-
serst zurückhaltend formuliert, in die
Schlusserklärung von Johannesburg auf-
genommen worden ist.

2. Wir erwarten, dass der Bundesrat
gemäss der Erklärung von Johannesburg,
die er mitunterzeichnet hat, Abklärungen
und Vorarbeiten über eine mögliche Uno-
Konvention in den Katalog prioritärer
Stossrichtungen seiner Uno-Politik auf-
nimmt.

3. Wir lehnen jede internationale
Festschreibung und Ausweitung der
Rechte von transnationalen Konzernen
ab, solange die Regierungen der Indus-
trieländer und die Interessengruppen
der Wirtschaft eine internationale Rege-
lung ihrer Pflichten verweigern. Wir for-
dern den Bundesrat deshalb auf, sich an
der kommenden fünften Ministerkonfe-
renz der WTO vom September 2003, zu-
sammen mit vielen Entwicklungslän-
dern, gegen die Aufnahme von Ver-
handlungen über ein Investitions- und
Wettbewerbsabkommen auszusprechen.

4. Der Global Compact der Uno er-
füllt, wie er sich heute präsentiert, nicht
einmal die Anforderungen eines freiwilli-
gen Codes of Conduct und schadet damit
allen anderen Codes of Conduct, die sich
um mehr Verbindlichkeit bemühen. Das
ist nicht akzeptabel. Sein Nutzen für die
Uno, die Menschen und die Umwelt ist
deshalb völlig offen, während umge-
kehrt die Global Compact-Firmen einen

klaren Imagegewinn für sich verbuchen
und erst noch das Uno-Logo gebrauchen
dürfen.

5. Falls der Bund weiterhin den Glo-
bal Compact finanziell unterstützen will,
sollen sich seine VertreterInnen in der
Uno für eine Verschärfung des Global
Compacts einsetzen und die Mindestan-
forderungen stellen, die für fortgeschrit-
tenere Codes of Conduct gelten: a) die
Uno soll die Teilnahme am Compact vom
vergangenen Leistungsausweis einer Fir-
ma in Menschen- und Kernarbeitsrech-
ten sowie in Sachen nachhaltiger Ent-
wicklung abhängig machen oder von den
betroffenen Firmen eine selbstkritische
Einschätzung vergangener Fehler verlan-
gen; b) die Uno soll einen geeigneten
Kontroll-Mechanismus einrichten, um
die Fortschritte, die die Unternehmen in
der Umsetzung des Compacts machen,
verifizieren und Fehlverhalten durch Öf-
fentlichkeit korrigieren zu können.

6. Schliesslich begrüsst es die Ar-
beitsgemeinschaft, wenn Unternehmen
echte Anstrengungen machen, das Leer-
gebilde des Global Compacts für sich zu
interpretieren, umzusetzen und die aus
der Selbstinterpretation abgeleiteten
Verpflichtungen vollumfänglich in ihr Ge-
schäft zu integrieren. Eine Art Menschen-
und Kernarbeitsrechtsmanagement so-
wie ein Umweltmanagement sind auch
dann oder erst recht notwendige Füh-
rungsinstrumente, wenn eine internatio-
nale Konvention die Pflichten transnatio-
naler Unternehmen verbindlich regelt.

Der vorliegende Diskussions-
beitrag wurde vom Vor-
stand der Arbeitsgemein-
schaft am 18.11.2002 ver-
abschiedet (Verfasser: Peter
Niggli, Geschäftsleiter).


